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1 Prüfungsgegenstand und Prüfungsauftrag 

Die Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster (JJK) ist eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts. Sie 

wird gemäß § 5 ihrer Satzung von der Hansestadt Lübeck (HL) nach den Vorschriften der Gemein-

deordnung (GO) verwaltet. Es handelt sich um Treuhandvermögen im Sinne von § 98 GO, demnach 

unterliegen die Jahresabschlüsse (JA) der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA). 

Die Jahresabschlüsse und die Lageberichte der Stiftung JJK für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020 wurden 

vom Bereich Haushalt und Steuerung erstellt und jeweils zu den folgenden Terminen vom Bürgermeister 

der HL unterzeichnet.  

Tabelle 1: Jahresabschlüsse 2017 - 2020 

Jahresabschluss Unterzeichnungsdatum Verspätet erstellt um… 

2017 03.12.2020 …33 Monate 

2018 16.12.2021 …32 Monate 

2019 16.12.2021 …20 Monate 

2020 20.10.2022 …18 Monate 

Der Jahresabschluss ist gemäß § 91 Abs. 2 GO innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des 

Haushaltsjahres aufzustellen. Er ist gemäß § 44 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik 

(GemHVO-Doppik) spätestens bis zum 01. Mai eines jeden Jahres der zuständigen Kommunalaufsicht 

und der Prüfungsbehörde vorzulegen. Die Jahresabschlüsse 2017 bis 2020 sind somit nicht in der 

gesetzlich vorgeschriebenen Frist aufgestellt und vorgelegt worden. 

Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2017 bis 2020 und der Lageberichte 2017 bis 2020 erfolgt gemäß § 92 

Abs. 1 GO in Verbindung mit § 116 Abs. 1 Nr. 1 GO durch das RPA. Nach Abschluss der Prüfung legt der 

Bürgermeister gemäß § 92 Abs. 3 GO den Jahresabschluss und den Lagebericht zusammen mit dem 

Schlussbericht des RPA der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor. 

Gemäß § 92 Abs. 1 GO prüft in Gemeinden, in denen ein RPA besteht, dieses den Jahresabschluss und 

den Lagebericht mit allen Unterlagen dahingehend, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt 

worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und 

Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,  

6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist. 
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Das RPA kann gemäß § 92 Abs. 1 GO die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken 

und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. Im Sinne einer zügigen Prüfung des zeitlich 

zurückliegenden Jahresabschlusses hat das RPA von dieser Regelung Gebrauch gemacht. 

2 Prüfungsdurchführung 

Die Prüfung der Jahresabschlüsse und der zugehörigen Lageberichte der Jahre 2017 bis 2020 ist in der 

Zeit von März 2023 bis Mai 2023 durch das RPA erfolgt. Die Prüfung wurde risikoorientiert und unter 

Berücksichtigung von Wesentlichkeitsgrenzen durchgeführt.  

3 Vorjahre 

Tabelle 2: Prüfungsbemerkungen der Vorjahre 

Thema RPA-Bericht Stellungnahme der 

Verwaltung 

Anmerkung 

JA 2012 

Eigenkapital Der Ausweis weicht 

von der vorgegebenen 

Gliederung ab. Freie 

und Zweckrücklage 

sind der Ergebnisrück-

lage zuzuordnen. 

Durch Änderung des 

Stiftungsgesetzes vom 

23.06.2020 sei es jetzt 

möglich, entsprechend 

vorzugehen.  

Die Verwaltung will die Bilanz 

anpassen, sobald die Stiftungs-

aufsicht der Umstellung der 

Auflösung des „Stiftungskapital 

aus Bilanzierungsunterschied“ 

zugestimmt hat.  

 

Laut Lagebericht 2020 soll diese 

Position im Wirtschaftsjahr 

2021 dem Stiftungskapital 

zugeordnet werden. 

 

JA 2016 

Lagebericht:  

Wert des 

Baumbestandes 

Im Lagebericht soll auf 

die Wertentwicklung 

des Waldes 

hingewiesen werden. 

Die Zustimmung der 

Verwaltung liegt vor. Es 

seien dafür aussage-

kräftige und vollstän-

dige Inventare 

erforderlich. 

Den Umfang und die Form der 

Darstellung will die Verwaltung 

noch prüfen und abstimmen, 

Ergebnis liegt noch nicht vor. 
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4 Haushaltspläne 2017 – 2020 

Grundlage für die Haushaltsführung des jeweiligen Haushaltsjahres ist der Haushaltsplan. Gemäß § 78 

Abs. 1 GO enthält der Haushaltsplan alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 

voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und 

zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Die allgemeinen 

Planungsgrundsätze sind in § 10 GemHVO-Doppik geregelt. 

Der Haushaltsplan 2017 für die Stiftung JJK wurde in der Sitzung der Bürgerschaft am 24.11.2016 

beschlossen (VO/2016/04209). Die Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplanes 2017 wurden 

folgendermaßen festgesetzt: 

Tabelle 3: Haushaltsplanung 2017 

Plandaten Erträge Aufwendungen Ergebnis lfd. 

Verwaltungstätigkeit  

Ergebnisplan  367.200 EUR 367.200 EUR 0 EUR 

Plandaten Einzahlungen Auszahlungen Finanzmittelüber-/ 

-unterschuss 

Finanzplan    

Laufende 

Verwaltungstätigkeit 

366.900 EUR 367.000 EUR - 100 EUR 

Investitions- und 

Finanzierungstätigkeit 

100 EUR 1.800 EUR -1.700 EUR 

Saldo Finanzplan 367.000 EUR 368.800 EUR - 1.800 EUR 

Die Finanzplanung weist eine Reduzierung der liquiden Mittel um 2 TEUR aus. 

Der Haushaltsplan 2018 für die Stiftung JJK wurde in der Sitzung der Bürgerschaft am 30.11.2017 

beschlossen (VO/2017/05324). Die Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplanes 2018 wurden 

folgendermaßen festgesetzt: 
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Tabelle 4: Haushaltsplanung 2018 

Plandaten Erträge Aufwendungen Ergebnis lfd. 

Verwaltungstätigkeit  

Ergebnisplan  369.800 EUR 369.800 EUR 0 EUR 

Plandaten Einzahlungen Auszahlungen Finanzmittelüber-/ 

-unterschuss 

Finanzplan    

Laufende 

Verwaltungstätigkeit 

290.200 EUR 369.600 EUR - 79.400 EUR 

Investitions- und 

Finanzierungstätigkeit 

100 EUR 2.800 EUR -2.700 EUR 

Saldo Finanzplan 290.300 EUR 372.400 EUR - 82.100 EUR 

Die Finanzplanung weist eine Reduzierung der liquiden Mittel um 82 TEUR aus. 

Der Haushaltsplan 2019 für die Stiftung JJK wurde in der Sitzung der Bürgerschaft am 29.11.2018 

beschlossen (VO/2018/06418). Die Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplanes 2019 wurden 

folgendermaßen festgesetzt: 

Tabelle 5: Haushaltsplanung 2019 

Plandaten Erträge Aufwendungen Ergebnis lfd. 

Verwaltungstätigkeit  

Ergebnisplan  257.700 EUR 352.200 EUR - 94.500 EUR 

Plandaten Einzahlungen Auszahlungen Finanzmittelüber-/ 

-unterschuss 

Finanzplan    

Laufende 

Verwaltungstätigkeit 

257.600 EUR 352.100 EUR - 94.500 EUR 

Investitions- und 

Finanzierungstätigkeit 

100 EUR 5.800 EUR -5.700 EUR 

Saldo Finanzplan 257.700 EUR 357.900 EUR - 100.200 EUR 

Die Finanzplanung weist eine Reduzierung der liquiden Mittel um 100 TEUR aus 

Der Haushaltsplan 2020 für die Stiftung JJK wurde in der Sitzung der Bürgerschaft am 26.09.2019 

beschlossen (VO/2019/07966). Die Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplanes 2020 wurden 

folgendermaßen festgesetzt: 
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Tabelle 6: Haushaltsplanung 2020 

Plandaten Erträge Aufwendungen Ergebnis lfd. 

Verwaltungstätigkeit  

Ergebnisplan  240.700 EUR 349.100 EUR -108.400 EUR 

Plandaten Einzahlungen Auszahlungen Finanzmittelüber-/ 

-unterschuss 

Finanzplan    

Laufende 

Verwaltungstätigkeit 

240.600 EUR 349.000 EUR - 108.400 EUR 

Investitions- und 

Finanzierungstätigkeit 

100 EUR 5.800 EUR -5.700 EUR 

Saldo Finanzplan 240.700 EUR 354.800 EUR - 114.100 EUR 

Die Finanzplanung weist eine Reduzierung der liquiden Mittel um 114 TEUR aus. 

Die Planung des von Jahr zu Jahr größer werdenden Finanzmittelunterschusses wird zukünftig dazu 

führen, dass das Stiftungsvermögen aufgebraucht werden wird. Die Reduzierung des 

Finanzmittelüberschusses ist auf die ebenfalls laut Haushaltsplan jährlich steigenden Verluste der 

Stiftung zurückzuführen.  

5 Jahresabschlüsse 2017 - 2020 

Die Jahresabschlüsse der Stiftung bestehen entsprechend § 91 Abs. 1 GO jeweils aus der Bilanz, der 

Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und dem Anhang. Ihnen ist jeweils ein Lagebericht beigefügt. Die 

Bestätigungen der Stiftung JJK über die Richtigkeit und Vollständigkeit der für die Jahresabschlüsse 2017 

bis 2020 angeforderten Erklärungen liegen vor. 

5.1 Bilanzen 2017 - 2020 

Die Anfangswerte stimmen jeweils mit den Schlussbilanzwerten des Vorjahres (VJ) überein. Die 

Jahresergebnisse stimmen mit der Ergebnisrechnung, die liquiden Mittel stimmen mit den 

Finanzrechnungen überein. Des Weiteren wurden die Bilanzposten mit den Anlagen zum Anhang, darin 

enthalten Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel, und dem Finanzbuchhaltungssystem 

abgestimmt und ohne Beanstandungen geprüft. 
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 Wald und Forsten 2017 - 2020 

Wald und Forsten 

Bilanzposten 1.2.1.3 
Ansatz Veränderung zum Vorjahr 

Jahresabschluss 31.12.2017 6.005.680 EUR                  0 EUR 

Jahresabschluss 31.12.2018 6.005.680 EUR                  0 EUR 

Jahresabschluss 31.12.2019 6.005.680 EUR                  0 EUR 

Jahresabschluss 31.12.2020     751.508 EUR - 5.254.172 EUR 

Bei dem Posten Wald und Forsten handelte es sich sowohl um Grund und Boden als auch um stehendes 

Holzvermögen. Letzteres ist nach den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen für die Haushalte der 

Gemeinden für aktive Bestandskonten als Betriebs- und Geschäftsausstattung auszuweisen (Ziffer 5.1.2). 

Die Verwaltung hat die entsprechende Behandlung ab dem Jahresabschluss 2020 vorgenommen.  

 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2017 - 2020 

Betriebs- und 

Geschäftsausstattung 

Bilanzposten 1.2.7 

Ansatz Veränderung 

Jahresabschluss 31.12.2017                  0 EUR                    0 EUR 

Jahresabschluss 31.12.2018             295 EUR             + 295 EUR 

Jahresabschluss 31.12.2019             221 EUR               - 74 EUR 

Jahresabschluss 31.12.2020 5.255.189 EUR + 5.254.968 EUR 

Korrekterweise hätte der Aufwuchs (Baumbestand) gemäß den Zuordnungsvorschiften zum 

Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden für aktive Bestandskonten seit jeher in der 

Kontengruppe 08 ausgewiesen werden müssen. Erst mit dem Jahresabschluss 2020 erfolgte diese 

Korrektur in der Bilanz. 

 

Bei dem Baumbestand handelt es sich um einen Vermögensgegenstand, der als Geschäftsausstattung 

auf der Aktivaseite der Bilanz zu erfassen ist.  

Nach §§ 37 und 38 der GemHVO-Doppik müssen Vermögensgegenstände jährlich verzeichnet und mit 

dem Wert der einzelnen Vermögensgegenstände angegeben werden (Inventar). Dieser Gesetzesvorgabe 

wurde nicht entsprochen. 

Das Inventar ist nach dieser Vorschrift zeitnah zum Schlusse jedes Haushaltsjahres aufzustellen. In der 

Regel ist spätestens alle drei Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen. Beim 

Waldvermögen findet in Abständen von 10 Jahren eine Inventur statt. Bei der vom Lübecker Stadtwald 

praktizierten Kontrollstichproben-Inventur handelt es sich um ein anerkanntes Verfahren zur Ermittlung 

des Waldbestandes. Nach dem Einpflegen der Daten der Kontrollstichproben in das Datensystem 
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Forstware (es handelt sich dabei um die Erfassung von über 2.000 bewerteten 

Kontrollstichprobenkreisen im Bereich des Stadtwaldes und der von ihm verwalteten Wälder) ist der 

Stadtwald nach Ausführungen des ehemaligen Bereichsleiters im Jahr 2022 dazu in der Lage, für jeden 

beliebigen Stichtag den Bestand und die Zusammensetzung des Waldes nach Baumarten, Alter, Qualität 

und Hiebreife mit dem aktuellen Wert bestimmen zu können.  

An den Kosten für das Aufsetzen des Systems (Laptop und Software „Forstware“) in Höhe von 16 TEUR 

wurde die Stiftung JJK bereits durch die anteilige Kostenumlage beteiligt. Weiterhin sind seit der 

Installation des Systems im Jahr 2013 in erheblichem Umfang Lohnkosten entstanden, da die 

Kontrollstichprobeninventur seit Jahren durch Datenaufnahmen in den über 2.000 Kontrollkreisen der 

vom Stadtwald bewirtschafteten Wäldern durchgeführt wird. Die zu messenden Bäume in den 

ausgewählten Stichprobenkreisen werden in der Regel von jeweils zwei Mitarbeiter:innen aufgenom-

men. Auch die Kosten hierfür wurden durch Kostenumlagen von der Stiftung JJK mitgetragen. 

Nach dem derzeitigen Stand des Systems sei nach Aussagen des Stadtwaldes bei dieser Art der 

Datenaufnahme eine Abweichung von maximal 5 % belegt. Das System ist zur Erfassung des 

Waldbestandes bundesweit anerkannt und wird auch von anderen öffentlichen Einrichtungen zur 

Ermittlung des staatlichen Waldbestandes eingesetzt. Das System muss regelmäßig gepflegt werden, d.h. 

die Kontrollstichproben werden alle 10 Jahre vollständig aufgenommen und eingepflegt, die Entnahmen 

von Bäumen würden laufend im System erfasst und zu dem jeweilig gewünschten Stichtag müssen die 

Holzpreise auf dem entsprechenden Stand des Stichtages erfasst sein.  

Zur Aktualisierung der Holzpreise stünde der Bereichsleiter des Stadtwaldes jeweils im Sommer des 

laufenden Jahres für die nächste Hiebsaison (Oktober des laufenden Jahres bis Februar des Folgejahres) 

mit verschiedenen Holzhändlern im Gespräch.  

Mit der Umsetzung und Nutzung der auf diese Weise aufgenommenen Inventurdaten würde nach der 

Auffassung des RPA das Vermögen richtig beziffert werden und den gesetzlichen Anforderungen zur 

Erstellung eines Inventars (siehe oben) entsprochen.  

Es kann generell davon ausgegangen werden, dass nach der Auswertung der Kontrollstichproben der 

Buchwert nicht zu ändern ist, weil durch den Aufwuchs und unter dem Gesichtspunkt der Kriterien des 

Lübecker Modells, immer ein über dem Buchwert liegender Vermögenswert entsteht. 

Das Ergebnis des ordnungsgemäß erstellten Inventars ist auch, dass zu jedem Jahresabschluss eine Liste 

der hiebreifen Bäume vorliegt, so dass unter Berücksichtigung der Vorgaben durch das Lübecker Modell 

ein Wirtschaftsplan erstellt werden kann. Dieser Plan ist als Grundlage für die Bestimmung der 

wirtschaftlichen und ökologisch akzeptierten Eingriffe in den Bestand anzusehen. Er ermöglicht sowohl 

dem Stadtwald als auch den Stiftungen und jedem anderen Beteiligten und Interessierten 

nachzuvollziehen, dass und in welcher Weise das Lübecker Modell bei der nachhaltigen Bewirtschaftung 

des Waldes angewendet und umgesetzt wird. 

Diese Daten liegen aufgrund der langjährigen Erfassung wie oben geschildert dem Stadtwald vor, werden 

aber nicht im Jahresabschluss dargestellt und der Stiftung JJK zur Begleitung der Planung von 

Bewirtschaftungsmaßnahmen im Stiftungswald zur Verfügung gestellt. 

Die Vorlage und Nutzung dieser Daten würden dem Bürgermeister und der Stiftungsverwaltung 

weiterhin eine Beurteilung hinsichtlich der Frage des Erhalts des Stiftungsvermögens ermöglichen, 
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insbesondere dahingehend, wie die Stiftung finanziell aufgestellt ist und wie die zukünftige Entwicklung 

des Stiftungsvermögens einzuschätzen ist. 

Der Stadtwald wendet am 01.06.2023 dazu ein, dass diese Aussage für jeden beliebigen Stichtag den 

Bestand und die Zusammensetzung des Waldes nach Baumarten, Alter, Qualität und Hiebreife 

bestimmen zu können, dort nicht nachvollzogen werden könne.  

Das RPA ist der Auffassung, dass durch laufende Fortschreibung der Daten hinsichtlich der erfolgten 

Eingriffe und angesichts des langsamen Aufwuchses des Waldes und einer vorgetragenen Abweichung 

des Datenbestandes um 5 % vom tatsächlichen Bestand ein zuverlässiger Datenbestand zugrunde gelegt 

werden kann. Das RPA schlägt vor, die unterschiedlichen angewendeten Programme daraufhin 

auszurichten, dass eine Harmonisierung der Daten und eine Nutzung der angewendeten Systeme zu 

Unterstützung der Datenerhebung geprüft und umgesetzt wird. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 

bereits erhebliche Investitionen in diese Erhebung von Daten erfolgten. 

 Stiftungskapital aus Bilanzunterschied 2017 - 2020 

Der jährliche Ansatz des Stiftungskapitals aus Bilanzunterschied in Höhe von 5.966 TEUR weicht von der 

in § 48 GemHVO-Doppik vorgesehenen Mindestgliederung ab. Das durch unterschiedliche 

Betrachtungsweisen im Stiftungsrecht und im Haushaltsrecht entstandene Problem befindet sich seit 

Einführung doppischer Jahresabschlüsse für die Stiftungen in der Diskussion zwischen den Bereichen 

und dem RPA. Aktuell teilt die Verwaltung dazu mit: „Zu diesem Sachverhalt hatten wir uns mehrfach 

ausgetauscht. Nach erfolgreicher Pilotierung nach Änderung des Stiftungsgesetzes im Rahmen des 

Jahresabschlusses 2020 der Stiftung HGH (112) konnten nun im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2021 das 

Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied auch für die Stiftungen 113, 114, 115 und 117 zugeordnet 

werden.“ Somit wird dieser Posten in dem Bericht des RPA der Ordnung halber erwähnt, ohne dass es 

einer weiteren Stellungnahme dazu bedarf. Mit dem Jahresabschlusses 2021 wird dieser Punkt erneut 

geprüft.  

 Sonstige Verbindlichkeiten 2017 - 2018 

 

Sonstige 

Verbindlichkeiten 

Jahresabschluss 

31.12.2016 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2017 

Bilanzposten 4.7 410.691 EUR - 186.851 EUR 223.840 EUR 

Im Jahr 2017 wurden die überzahlten Liquiditätshilfen der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital für die Jahre 

2010 (56 TEUR) und 2011 (119 TEUR) zurückgezahlt. Bei den verbliebenen sonstigen Verbindlichkeiten 

handelt es sich im Wesentlichen um offene Positionen für die Rechnungen für die Bewirtschaftung der 

Stiftungswälder des Jahres 2017 durch den Bereich Stadtwald in Höhe von insgesamt 52 TEUR sowie 

Verbindlichkeiten aus noch nicht abschließend ausgeglichenen zum Teil überzahlten Liquiditätshilfen der 

Stiftung Heiligen-Geist-Hospital in Höhe von 149 TEUR für die Jahre 2012 bis 2016 sowie Personalkosten 

aus 2017 in Höhe von 10 TEUR. Alle Positionen wurden im Jahr 2018 ausgeglichen.  
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Sonstige 

Verbindlichkeiten 

Jahresabschluss 

31.12.2017 

Veränderung Jahresabschluss 

31.12.2018 

Bilanzposten 4.7 223.840 EUR - 155.355 EUR 68.485 EUR 

Im Jahr 2018 wurden die überzahlten Liquiditätshilfen der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital für die Jahre 

2012 (- 2 TEUR), 2013 (21 TEUR), 2014 (84 TEUR), 2015 (53 TEUR) und 2016 (- 7 TEUR) ausgeglichen.  

Die sonstigen Verbindlichkeiten 2018 bestehen im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten aus der laufenden 

Geschäftstätigkeit in Höhe von 57 TEUR und Umsatzsteuerverbindlichkeiten in Höhe von 12 TEUR. 

5.2 Ergebnisrechnung 2017 - 2020 

Gemäß § 45 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind in der Ergebnisrechnung die Erträge und Aufwendungen 

nachzuweisen. Die Ergebnisrechnung entspricht formal den gesetzlichen Vorschriften. Im Anhang zum 

Jahresabschluss sind die Ergebnisse der verschiedenen Kontengruppen den Planwerten tabellarisch 

gegenübergestellt. Mit Ausnahme der folgenden Positionen ergaben sich nach der Prüfung keine 

nennenswerten wesentlichen Positionen. 

 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2017 

Zuwendungen und 

allgemeine Umlagen 

Ergebnis  

31.12.2016 

Fortgeschriebener  

Ansatz  

Ergebnis  

31.12.2017 

Kontengruppe 41 6.569 EUR 101.200 EUR 0 EUR 

Eine wesentliche Abweichung vom Haushaltsansatz besteht in Höhe von 101 TEUR. Dieser Betrag war im 

Haushalt angesetzt als Ausgleich des erwarteten Geschäftsjahresdefizites 2017. Der Ausgleich eines 

Defizites durch die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital erfolgte jedoch letztmalig für das Wirtschaftsjahr 

2016, sodass der Ansatz für 2017 nicht zum Tragen kam und diese geplante Einnahme entfiel.  

Infolge der Streichung dieser Zuwendungen ist eine Verschlechterung der Jahresergebnisse eingetreten:  

 

Ertrag 2017 Ertrag 2018 Verlust 2019 Verlust 2020 

13.020 € 36.224 € -215 € -84.379 € 

 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2018 

Privatrechtliche 

Leistungsentgelte 

Ergebnis  

31.12.2017 

Fortgeschriebener  

Ansatz 2018 

Ergebnis  

31.12.2018 

Kontenart 441 - 446 258.828 EUR 285.200 EUR 286.551 EUR 
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Nach den Feststellungen des RPA wurde die Ausgangsrechnung Nr. 382032000178/12028002 vom 

12.02.2018 betreffend die Stiftung JJK zugunsten der HL gebucht. Der Zahlungseingang erfolgte zunächst 

auf dem Konto der Stiftung JJK. Dort fehlte jedoch die Sollstellung, die im Mandanten HL vorlag. Daher 

wurde als Folgefehler die Zuordnung der Zahlung ebenfalls bei dem Mandanten HL vorgenommen. Es 

erfolgte im weiteren Verlauf bis zur Jahresabschlussprüfung 2018 durch das RPA keine Korrektur. Diese 

Rechnung zum Holzvertrag Nr. 2421 vom 12.02.2018 muss daher zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

ertragswirksam zugunsten der Stiftung JJK umgebucht und durch die HL ausgeglichen werden: 

Netto: 33.675,54 €           USt 5,5 % entsprechend 1.852,15 €           Gesamtbetrag: 35.527,69 € 

Der Bereich Stadtwald wird die Korrektur im laufenden Jahr 2023 vornehmen. 

 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2017 - 2020 

Über die Dienstleistung der Bewirtschaftung der Stiftungswälder wurde jährlich entsprechend der 

Vereinbarung über die Bewirtschaftung der Wälder der Stiftung JJK zwischen der HL – Bereich Stadtwald 

– und der Stiftung JJK in Lübeck (Vertrag) vom Bereich Stadtwald Rechnung gelegt. Dabei fiel auf, dass in 

den Rechnungen pauschal hohe soziale Abgaben belastet wurden. Üblicherweise setzen sich aktuell die 

Sozialabgaben zusammen aus 14,6 % Krankenversicherung, 18,6 % Rentenversicherung, 3,05 % 

Pflegeversicherung und 2,6 % Arbeitslosenversicherung. Davon tragen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

jeweils 50 %, es sind also an Sozialabgaben durch die HL 19,42 % zu tragen und entsprechend bei 

Weiterberechnung an die Stiftung JJK weiter zugrunde zu legen. Laut vorliegender Abrechnungen mit der 

Stiftung JJK wurde jeweils mehr als das Doppelte abgerechnet (siehe unten). 

Hierzu wendet der Bereich Stadtwald am 01.06.2023 ein, die Sozialversicherungsbeiträge würden vom 

Bereich Personal zur Verfügung gestellt und um Daten aus dem Forstprogramm ProForst ergänzt.  

Im Rahmen der Prüfung war es dem Stadtwald durch Urlaub des stellvertretenden Bereichsleiters und 

fehlender Sachkenntnis bei den übrigen Forstamtsmitarbeitern bedingt nicht möglich, auf die Frage der 

Aufgliederung dieser Kosten vom 04.05.2023 innerhalb der Prüfungsdauer eine erklärende Antwort zu 

geben.  

Es war nicht Gegenstand dieser Prüfung, aber es ist festzustellen, dass die Vertretungsregelung im 

Stadtwald mangelhaft ist. Die Prüfung wurde an diesem Punkt aufgrund der sich möglicherweise 

insgesamt ergebenden geringen Abweichungen nicht weiterverfolgt.  

Es handelte sich bei der Nachfrage um die Erläuterung der weiterberechneten pauschal angesetzten 

sozialen Abgaben im Prüfungszeitraum: 
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Jahr Löhne und Gehälter Soziale Abgaben Anteil 

2017 57.935,10 € 26.483,67 € 46 % 

2018 53.460,17 € 25.580,17 € 48 % 

2019 51.796,53 € 23.470,28 € 45 % 

2020 50.123,94 € 25.910,55 € 52 % 

Der Stiftungsverwaltung wird empfohlen, zukünftig eine Erläuterung aller in den Jahresabrechnungen 

enthaltenen pauschal angesetzten Positionen abzufordern. Dem Bereich Stadtwald wird im Sinne einer 

vertrauensvollen Zusammenarbeit nahegelegt, in Schlussrechnungen angesetzte pauschale Kosten 

einvernehmlich vor Rechnungserteilung mit der Stiftungsverwaltung abzustimmen. 

Zur Umsetzung des Vertrages folgen in Ziffer 7 weitere grundsätzliche Ausführungen. 

5.3 Finanzrechnung 2017 - 2020 

Die fortgeschriebenen Planansätze und die Vorjahreszahlen sind richtig dargestellt. Der Endbestand der 

liquiden Mittel stimmt mit der jeweiligen Schlussbilanz überein. Die Finanzrechnungen sind formal und 

rechnerisch richtig. Die vorgelegten Finanzrechnungen stimmten mit dem Finanzbuchhaltungssystem 

überein. 

Es ergaben sich nach Prüfung keine nennenswerten wesentlichen Positionen. 

5.4 Anhänge 2017 - 2020 

Die Anhänge der einzelnen Jahresabschlüsse stehen im Einklang mit den Jahresabschlüssen, sie 

enthalten die nach § 51 Abs. 2 GemHVO erforderlichen Angaben. Die Anlagen entsprechen den 

gesetzlichen Mustern. Die nach § 51 Abs. 3 GemHVO-Doppik erforderlichen Anlagen-, Forderungs- und 

Verbindlichkeitenspiegel sind für die geprüften Jahre 2017 bis 2020 beigefügt und wurden geprüft. Es 

ergaben sich keine Beanstandungen. 

5.5 Lageberichte 2017 - 2020 

Den JA sind vom Bürgermeister unterzeichnete Lageberichte beigefügt. Diese geben einen Überblick 

über die wichtigsten Ergebnisse der JA. Bereits im Bericht zum Jahresabschluss 20161 wies das RPA 

darauf hin, dass im Lagebericht nicht auf die Wertentwicklung des Waldes eingegangen werde.  

                                                      

1 Siehe VO/2022/11451 
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„Gemäß § 52 GemHVO-Doppik hat der Lagebericht eine umfassende Analyse der Vermögens-, Finanz und 

Ertragslage der Stiftung zu enthalten. Er soll auch Schlussfolgerungen für die zukünftige Haushaltswirtschaft 

enthalten. Die Werte der Eröffnungsbilanz gehen auf eine Inventur in 2004 zurück. Der Bestandeswert hat sich 

innerhalb von 10 Jahren um 2.777 TEUR erhöht. Die Entwicklung des Bestandes- oder des Aufwuchswertes sollte 

im Lagebericht dargestellt werden, um ein vollständiges Bild der Vermögens- und Ertragslage der Stiftung zu 

vermitteln.“ Die Verwaltung stimmte in ihrer Stellungnahme vom 11.08.2022 den Ausführungen des RPA 

in der Weise zu, dass sie ebenfalls dieser Auffassung sei. Zu prüfen sei seitens der Verwaltung jedoch, in 

welchem Umfang bzw. in welcher Form dieses erfolgen soll. Für eine Beurteilung seien allerdings 

aussagekräftige und vollständige Inventarverzeichnisse zu den betreffenden Abschlussjahren vom 

Bereich Stadtwald erforderlich. 

Wie unter Tz. 5.1.2 oben beschrieben, verfügt der Stadtwald über das entsprechende Zahlenmaterial. 

Damit ist die Umsetzung der vom RPA geforderten und von der Verwaltung befürworteten Darstellung 

der Wertentwicklung möglich. Es erscheint auch vor dem Hintergrund der aktuellen Fragestellung seitens 

der Stiftungsverwaltung, inwieweit eine Verpachtung der Wälder einschließlich deren Nutzung erfolgen 

könne, dringend erforderlich, den Wert des Waldes auf der Basis des vorhandenen Zahlenmaterials zu 

ermitteln. Diese Zahlen werden ebenfalls für das derzeit im Zusammenhang mit der Fragestellung einer 

Verpachtung zu erstellenden Gutachtens benötigt.  

Dabei ist außerdem zu berücksichtigen, dass ein Teil der Bäume erst ab dem Jahr 2031 in die weitere 

Bewirtschaftung zu nehmen ist: 

Mit Datum vom 14. Dezember 2001 wurden zwischen der Stiftung JJK vertreten durch den Bereich 

Stadtwald und dem Land Schleswig-Holstein vertreten durch das Bildungs- und Beratungszentrum der 

Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein zwei Verträge über Maßnahmen zur ökologischen 

Stabilisierung der Wälder geschlossen. Diese Maßnahme dient der Verbesserung der ökologischen 

Stabilität und der Schutzfunktionen der Wälder. Die Stiftung JJK verpflichtet sich darin, für 30 Jahre auf 

die entgeltliche Nutzung der in der Anlage zu dem Vertrag genannten Bäume zu verzichten. Hierfür 

erhielt die Stiftung JJK jeweils Entschädigungen, die in 6 Jahresraten ausgezahlt wurde.  

Betroffen von dieser Maßnahme und damit aktuell noch geschützt sind 541 Eichen im damaligen Alter 

von 150 bis 218 Jahren, 545 Buchen im damaligen Alter zwischen 122 und 197 Jahren, 222 Kiefern im 

damaligen Alter von 120 bis 168 Jahren und 30 Erlen und Birken im damaligen Alter von 89 Jahren.2 

6 Erhalt des Stiftungsvermögens, Rücklagenentwicklung 

Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand zu erhalten (§ 4 Abs. 2 Stiftungsgesetz (StiftG)). Die 

Ergebnisse wurden bereits unter Tz. 5.2.1 erwähnt.  

Soweit Überschüsse erzielt wurden, sollen sie nach Beschlussfassung durch die Bürgerschaft der HL 

vollständig in die Rücklagen der Stiftung einfließen (2017 und 2018). Soweit Fehlbeträge erwirtschaftet 

wurden, sollen sie nach Beschlussfassung durch die Bürgerschaft der HL aus den freien Rücklagen 

                                                      

2 Verträge vom 14.Dezember 2001 zu Antrag Nr.20b und 20c zwischen  

dem Land Schleswig-Holstein und der Stiftung St. Johannis Jungfrauenkloster 
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abgedeckt werden (2019 und 2020). Die Buchungen wurden im Vorgriff auf die entsprechenden 

Behandlungsweisen bereits vorgenommen. 

Stiftungskapital und Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied blieben konstant, sodass das 

Stiftungsvermögen nicht geschmälert wurde. Es wird jedoch vorsorglich darauf hingewiesen, dass stetig 

geringe Jahresüberschüsse und wiederholte Jahresfehlbeträge zu einer Reduzierung des 

Stiftungskapitals führen können. Dieses widerspricht dem StiftG und muss daher vermieden werden.  

Im Prüfungszeitraum wurden die Mittel der Stiftung für den Stiftungszweck, insbesondere für die 

Unterhaltung und Verwaltung eines Stiftes für alleinstehende Damen, die das 50. Lebensjahr 

überschritten haben, verwendet. 

Tabelle 7: Rücklagenentwicklung 

Jahr Freie Rücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO) Zweckrücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 1 AO) 

 Anfangs-

bestand 

EUR 

Ent-

nahme 

EUR 

Einstel-

lung 

EUR 

End-

stand 

EUR 

Anfangs-

stand 

EUR 

Ent-

nahme 

EUR 

Einstel-

lung 

EUR 

End-

stand 

EUR 

2011 207.329 0 0 207.329 152.547 0 0 152.547 

2012 207.329 0 34.744 242,073 152.547 0 52.116 204.663 

2013 242.073 0 0 242.073 204.663 0 0 204.663 

2014 242.073 0 0 242.073 204.663 0 0 204.663 

2015 242.073 0 0 242.073 204.663 0 0 204.663 

2016 242.073 0 0 242.073 204.663 0 0 204.663 

2017 242.073 0 0 242.073 204.663 0 0 204.663 

2018 242.073 13.020 0 229.053 204.663 0 0 204.663 

2019 229.053 0  12.075 241.128 204.663 0 24.149 228.812 

2020 241.128 215 0  240.913 228.812 0 0  228.812 

7 Vertrag - Bewirtschaftungsplan 2017 - 2020 

Der im Prüfungszeitraum 2017 bis 2020 bestehende Vertrag wurde in Teilen nicht eingehalten. 

Insbesondere die Abstimmung der wirtschaftlichen Nutzung des Klosterwaldes wurde seitens des 

Stadtwaldes nicht erfüllt. 

Nach § 4 des Vertrages stellt der Bereich Stadtwald einen Bewirtschaftungsplan auf, in dem die geplanten 

Ausgaben und Einnahmen sowie der erwartete Überschuss dargestellt werden. Änderungen von 

besonderer Bedeutung gegenüber dem Vorjahr sollen erläutert werden.  

Tatsächlich erhielt die Stiftung jedoch lediglich ein Zahlenblatt mit folgenden Werten, die der Stiftung als 

Eigentümerin des Waldes keinen Einblick in ihr tatsächliches Vermögen und in die eigentliche 

Bewirtschaftung mit den jeweils bestehenden Rahmenbedingungen gab: 
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Tabelle 8: Bewirtschaftungsplan 

 2017 2018 2019 2020 

414800 

Zuwendungen 

100,00  100,00 100,00 100,00 

4411000 Mieten 

und Pachten 

9.000,00 8.000,00 9.000,00 9.000,00 

4421000 Erträge 

aus dem Verkauf 

von Vorräten 

150.000,00 170.000,00 140.000,00 120.000,00 

 

4461000 Sonstige 

privatrechtliche 

entgeltliche 

Leistungen 

3.220,00 3.220,00 2.500,00 2.500,00 

Summe Erträge 162.320,00 181.320,00 151.600,00 131.600,00 

5221000 

Unterhalt 

sonstigen 

unbeweglichem 

Vermögens 

110.000,00 110.000,00 110.000,00 100.000,00 

 

Ergebnis Plan 52.320,00 71.320,00 41.600,00 31.600,00 

Diese Auflistung von Zahlen stellen keinen Bewirtschaftungsplan dar. Sie sind lediglich vom Stadtwald 

mitgeteilte nicht nachvollziehbare Werte. Es erfolgte keine Abstimmung mit der Stiftung. 

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat sich zu den Erfordernissen einer 

Waldbewirtschaftung umfassend geäußert3. Demzufolge ist die Forsteinrichtung die Grundlage der 

Waldbewirtschaftung. Die Erstellung eines Forsteinrichtungswerkes ist die Voraussetzung dafür. „Die 

Forsteinrichtung beinhaltet die Erfassung des Waldzustandes (Waldinventur) und die Kontrolle der im 

vergangenen Forsteinrichtungszeitraum durchgeführten Maßnahmen und die Planung für den folgenden 

Forsteinrichtungszeitraum in periodischen Abständen. Aufgrund der langen Produktionszeiträume in der 

Forstwirtschaft erstreckt sich ein Forsteinrichtungszeitraum je nach Bundesland und Waldbesitzart über zehn 

oder zwanzig Jahre.“4 Für die Stiftungswälder ist eine entsprechende Forsteinrichtung erfolgt. Das vom 

Stadtwald eingesetzte Forsteinrichtungsprogramm „Forstware“ beinhaltet mit dem Modul fe-db die 

Forsteinrichtung mit der Erstellung von Revierbüchern, Betriebsblättern und Auswertungen zum 

Betriebswerk der Forsteinrichtung (Forsteinrichtungswerk).  

                                                      

3 vgl. https://www.forstwirtschaft-in-deutschland.de/forstwirtschaft/forstwirtschaft-in-deutschland/forsteinrichtung/ 

4 vgl. https://www.forstwirtschaft-in-deutschland.de/forstwirtschaft/forstwirtschaft-in-deutschland/forsteinrichtung/ 
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Die erforderlichen Daten wurden zuletzt abschließend im Rahmen einer Inventur 2014 erhoben. Seit 

2020 wird in den vom Lübecker Stadtwald verwalteten Wäldern eine Anschlussinventur mit Hilfe von 

Kontrollstichproben durchgeführt, die bis zum Ende 2024 abgeschlossen sein wird. Die Ergebnisse der 

vorangegangenen Inventuren und der Forsteinrichtung wurden mit der Stiftungsverwaltung nicht 

besprochen.  

Nur mit der Information über das Ergebnis der Forsteinrichtung und des sich daraus ergebenden 

Forsteinrichtungswerkes können die für die Bewirtschaftung der Wälder erforderlichen Erkenntnisse für 

die Entscheidung der Bewirtschaftungsmaßnahmen gewonnen werden.  

Diese Unterlagen führen schließlich dazu, dass ein Bewirtschaftungsplan erstellt werden kann, der unter 

Berücksichtigung der Grundsätze der „naturnahen Waldnutzung in Lübeck“ von der Stiftung und dem 

Stadtwald alle Faktoren im beiderseitigen Interesse enthält. Abweichend vom § 4 Absatz 2 des Vertrages, 

der festlegt, dass auf der Grundlage des Bewirtschaftungsplanes rechtzeitig vor Beginn des 

Wirtschaftsjahres ein Kontrakt zwischen dem Bereich Stiftungsverwaltung und dem Bereich Stadtwald 

geschlossen wird, wurde im Prüfungszeitraum kein entsprechender jährlicher Kontrakt abgeschlossen. 

Der Stiftungswald hat eine Fläche von 556 ha. Da es sich hierbei um einen wesentlichen Teil des 

Stiftungskapitals und der Einnahmequellen der Stiftung handelt, besteht ein erhebliches Interesse der 

Stiftung JJK als Waldbesitzerin, die Nutzung detailliert mitzubestimmen und zu verfolgen. Dazu erfolgte 

im Bewirtschaftungsvertrag die oben genannte Festlegung des jährlichen Abschlusses eines Kontraktes 

über den Bewirtschaftungsplan. Dieses wurde im Prüfungszeitraum nicht erfüllt. Der Stadtwald 

entschied ohne Abstimmung über alle im Stiftungswald zu ergreifenden Maßnahmen, ohne die 

Interessen der Stiftung JJK (vornehmlich die Erfüllung des Stiftungszweckes) und die vertraglich 

festgelegten Rahmenbedingungen (Vertrag) zu berücksichtigen. 

Weiterhin teilte der Bereich Stadtwald Abweichungen von den oben genannten Planzahlen für die 

Stiftung JJK im laufenden Jahr nicht mit, so dass die Stiftungsverwaltung keinerlei Informationen zur 

tatsächlichen Bewirtschaftung und zu Entwicklungen über eingetretene Kalamitäten oder 

Planänderungen erhielt. 

8 Zusammenfassung 

Insgesamt geben die Jahresabschlüsse 2017 bis 2020 mit jeweiligem Anhang und Lagebericht ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage 

wieder. Die Prüfung des RPA ergab, dass das Stiftungsvermögen in seinem Bestand nachweislich 

erhalten wurde. Es ist allerdings mit Hinweis auf die bereits im Haushaltsplan vorgegebenen wachsenden 

Verluste und demzufolge stetig steigenden Finanzmittelunterschüsse zu befürchten, dass die Stiftung 

das Stiftungsvermögen nicht dauerhaft wird erhalten können. 

Die Bezifferung des Stiftungsvermögens ist hinsichtlich des Waldbestandes zurzeit nicht erfolgt, obwohl 

die gesetzliche Grundlage gegeben ist und die technischen Voraussetzungen dafür bestehen (siehe Tz. 

5.1.2). Im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung der Stiftung ist hier eine Nachbesserung 

vorzunehmen. 
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